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Drucksache  
191/2008  

 
Beschlussvorlage 
 
 
 

Datum Abteilung/Dienst Aktenzeichen Beschlussverteiler 

02.10.2008 40 Fachbereichskoordination FB 4 FBK 4 / Eli Lahn-Dill-Arbeit,  
15, 21,30,31,32,40,41, 

 
 

Gremium Sitzungsdatum Beschluss Bemerkung 

Kreisausschuss  05.11.2008 zugestimmt  

Ausschuss für Soziales, Arbeit 
und Integration 

18.11.2008 zugestimmt  

Ausschuss für Bildung, Jugend 
und Familie 

25.11.2008 zugestimmt  

Haupt-, Finanz- und Organisa-
tionsausschuss 

27.11.2008 zugestimmt  

Kreistag 01.12.2008 zugestimmt  

 
 

Die Mittel stehen im Budget haushaltsrechtlich zur Verfügung 

• Kostenstelle/CO-Auftrag Gewinnausschüttung der Sparkasse Dillenburg 

 
 
Anlagen 
 
Abschlussbericht der Projektgruppe SchülerInnnen-Hilfsfonds 
 
 
Unterstützung von hilfsbedürftigen Kindern 
 
 
1 BESCHLUSS   

1.1 Der Kreisausschuss, die Fachausschüsse Arbeit, Soziales und Integration, Bil-
dung, Jugend und Familie und der Haupt-, Finanz- und Organisationsausschuss, 
sowie der Kreistag  nehmen den beigefügten Bericht inklusive Anlagen zur 
Kenntnis. 

 
1.2  Der Kreistag beschließt die Einrichtung eines SchülerInnen-Hilfsfonds. 
 
1.3  Der Kreistag beschließt eine außerplanmäßige Aufwendung in Höhe von 

 228.097,50 €. 
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2 ALTERNATIVEN UND KONSEQUENZEN 

2.1 Alternative/n zum Beschluss/Entscheidungsvorschlag 

 keine 

2.2 Finanzielle Auswirkungen/Folgekostenbelastungen: 

 Die Finanzierung des SchülerInnen-Hilfsfonds erfolgt unter anderem über die jährliche 
Gewinnausschüttung der Sparkasse Dillenburg und belastet im Jahr 2008 den Kreis-
haushalt nicht direkt.  

 Der SchülerInnen-Hilfsfonds wird für eine zwingend notwendige Hilfsmaßnahme für die 
betroffenen Kinder im Lahn-Dill-Kreis gehalten. Da Gewinnausschüttungen der Sparkas-
se in den nächsten Jahren ungewiss sind, wird in den Folgejahren ein entsprechender 
Betrag in den Haushalt des Lahn-Dill-Kreises einzustellen sein. 

Die in 2008 außerplanmäßigen bereitgestellten Mittel sind gem. § 21 Abs. 3 in Verbin-
dung mit Abs. 1 GemHVO-Doppik übertragbar. 

2.3 Auswirkungen, die Frauen anders oder in stärkerem Maße als Männer betreffen 

 keine 

2.4 Besondere Auswirkungen auf behinderte Menschen 

 keine 

2.5 Befristung der Regelung/en 

3 BEGRÜNDUNG 

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 10. September 2007 (Drucksache-Nr.: 238/2007) 
beschlossen, den Kreisausschuss aufzufordern, die Einrichtung eines SchülerInnen-
Hilfsfonds zu prüfen. Mit dem SchülerInnen-Hilfsfonds soll die Gewährung von Zuschüs-
sen in besonderen Notlagen zur Teilnahme an Klassenfahrten/Freizeiten, zur Schülerbe-
förderung (ab Oberstufe) und zur Mittagsverpflegung verbunden sein.  
Hierzu sollten die Mittel aus der Gewinnausschüttung der Sparkasse Dillenburg verwen-
det werden. 
 
Aufgrund des zwischenzeitlich eingeführten Hilfe-Fonds auf Landesebene (Karl-Kübel-
Stiftung), der die zusätzliche Gewährung von Zuschüssen zu Mittagessen ausschließt, 
wurde der Focus der Förderung im Hinblick auf die Verpflegung auf ein gesundes Frühs-
tück gesetzt. 
 
Das Prüfungsergebnis ergibt sich aus dem beigefügten Bericht. Entsprechend der ge-
wonnen Erkenntnisse wird nun die Einrichtung des SchülerInnen-Hilfsfonds empfohlen.  
 

 
gez. 
Günther Kaufmann-Ohl 
Ehrenamtlicher Kreisbeigeordneter 
 
   
 




